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WIE WIR ARBEITEN.

Die Mitglieder unserer Genossenschaft wählen alle 4 Jahre

die Vertreterversammlung. Diese wählt den Aufsichts- 

rat für 3 Jahre, der wiederum bestellt für 5 Jahre den

Vorstand. Vorrangiger Zweck der Genossenschaft ist es, die

Mitglieder mit gutem, sicherem und sozial verantwortbarem

Wohnraum zu versorgen. Gegenstand der Satzung sind

Bewirtschaftung, Errichtung, Vermittlung, Betreuung und

Erwerb von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. 

Unsere Mittel werden eingesetzt, um den Zweck und den Ge-

genstand der Satzung zu erfüllen. Das betrifft alle Geschäfts-

anteile.
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VORSTAND 
Matthias Diekhöner  Dipl.-Volkswirt

Eckhard Sayk  Dipl.-Ing. (FH), BBA

VERTRETERVERSAMMLUNG 
71 von den Mitgliedern unmittelbar gewählte 
Vertreter

MITGLIEDER DER GENOSSENSCHAFT

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Schriftführerin

AUFSICHTSRAT 
Helge Agger 

Rainer Colschen 

Carola Thimm 

Uwe Hansen 

Marcus Petersen

Lutz Schröder




